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RS OGH 1954/7/7 3Ob353/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1954

Norm

ABGB §1029 A1

RAO 1868 §28 Abs1 lith

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 1029 ABGB kann nicht auf den von der Rechtsanwaltskammer bestellten Generalsubstituten

abgewendet werden, wenn es sich um ein Geschäft handelt, das nicht zu den gewöhnlich mit einer solchen Verwaltung

verbundenen Geschäften gezählt werden kann.

Entscheidungstexte

3 Ob 353/54
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